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5. Sitzung des 50. Studierendenparlaments  
 

 
Hallo «Vorname»,                              
 
hiermit laden wir dich herzlich ein zur 05. Sitzung des 51. Studierendenparlaments am 
 

Donnerstag – 11.12.25 - 18:00 Uhr c.t. 

im S1-500 
 
Als Tagesordnung schlagen wir vor: 
 

TOP 1:    Formalia 
   a)  Begrüßung 
   b)  Feststellung der Beschlussfähigkeit und ordnungsgemäßen Einladung 
   c)  ggfs. Wahl einer Protokollführerin/ eines Protokollführers 
   d)  Feststellung der Tagesordnung 

  

TOP 2:    Protokollgenehmigung 
- Protokoll der 4. Sitzung (s. Anlage) 
 

TOP 3:    Gäste 
-  … 
 

TOP 4:    Änderung der Beitragsordnung (s. Anlage) 
 

TOP 5:    2. Lesung des Haushalts 2025 (s. Anlage) 
 

TOP 6:    3. Lesung des Haushalts 2025 
 



TOP 7:    Wahl des AStA  
 

TOP 8:    Wahlen und Nominationen 
- VVOWL-Beirat (1 Person) 
- Vorstand des Fachsprachenzentrums (1 Person) 

 

TOP 9:    Bericht des StuPa-Vorsitzes 
 

TOP 10:    Berichte des AStA, der autonomen Referate und AGen 
 

TOP 11:    Berichte aus Senat und Kommissionen 
   

TOP 12:    Anträge 
   

TOP 13:    Sonstiges   
              
Mit besten Grüßen 
 
 
 
 

  Christian Osinga   
 

 
Anlage:  - Protokoll der 4. Sitzung 
  - vier Anträge auf Änderung der Beitragsordnung 
  - Haushaltsentwurf 2026 
 
 
Antrag auf Änderung der Beitragsordnung: 
 
In 3 § Absatz 1 Satz 2 wird Buchstabe c) wie folgt geändert: „c) das Fahrradverleihsystem in Höhe 
von 2 € (ab dem 01.04.2026),“  
 
Christian Osinga, Verkehrsgruppe 
 
 
§ 3 Höhe des Beitrages (ab dem 01.04.2026 
(1) Der Beitrag wird auf 12,66€ je studierender Person im Semester festgesetzt. Außerdem wird ein 
zweckgebundener Beitrag erhoben für 
a) das Deutschlandsemesterticket in Höhe von 208,80€, 
b) das Campus-Radio in Höhe von 1,10€, 
c) das Fahrradverleihsystem in Höhe 2,00€, 
d) das Internationale Autonome Feministische Referat für FrauenLesbenTransgender in Höhe 
0,71€, 
e) das Autonome Schwulenreferat in Höhe von 0,71€, 
f) den Internationalen Studierendenrat in Höhe von 0,79€, 
g) das Referat für Studierende mit Behinderung in Höhe von 0,71€ und 
h) den Hochschulsport in Höhe von 2,00€ 
 
Begründung liegt bei. 
 


